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RS OGH 1979/7/10 4Ob7/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1979

Norm

ABGB §1090 IIb

ABGB §1091 B

ABGB §1100 D

ABGB §1151 VI

MG §11

Rechtssatz

Die Tatsache, daß das für die Überlassung einer Wohnung zu leistende Entgelt vereinbarungsgemäß nicht in einer

Geldsumme, sondern in dem Umfang oder dem Geldwert nach bestimmbaren Dienstleistungen oder Sachleistungen

besteht, schließt die Annahme eines Bestandverhältnisses nicht von vornherein aus (vgl auch § 11 MG)
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